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Netto-Kaffee-Werbung: Gericht erklärt
Preistricks für irreführend!

Das OLG Nürnberg kritisiert Netto-Werbung als irreführend
und unklar, insbesondere in Bezug auf Preisangaben und

Rabatte.

Nürnberg, Deutschland - In einem aufsehenerregenden Fall
hat das Oberlandesgericht Nürnberg entschieden, dass die
Werbung der Supermarktkette Netto für Jacobs-Kaffee
irreführend ist, da sie sowohl unklare als auch missverständliche
Preisangaben enthält. Die Richter bemängelten einen Netto-
Handzettel, der vier verschiedene Preise für den Kaffee
auflistete. Dabei wurden der aktuelle Preis von 4,44 Euro, ein als
Streichpreis bezeichneter früherer Preis von 6,99 Euro sowie ein
Preisvorteil von 36 Prozent erwähnt. Darüber hinaus war eine
Fußnote vermerkt, die den Preis der letzten 30 Tage als
ebenfalls 4,44 Euro angab. Die Richter bezeichneten die Fußnote
als „vollkommen unklar und missverständlich“. Die Vielzahl an
Informationen wurde als problematisch eingeschätzt, da sie für
den Konsumenten zu verwirrend sein könnte.

Das Gericht fand es nicht notwendig, auf ein noch ausstehendes
Urteil des Europäischen Gerichtshofs bezüglich Werbung mit
Rabattanzeigen zu warten. Die Entscheidung kam auf Basis der
Relevanz und der irreführenden Natur der Werbung zustande.
Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass die
Prozentangabe im Netto-Prospekt unzulässig sei, da sie sich auf
den zuletzt geforderten Preis und nicht auf den tatsächlichen
Vergleichspreis beziehe. Diese Feststellung könnte
weitreichende Folgen für die Praxis der Preisgestaltung in der
Werbung der Lebensmittelbranche haben.



Relevante rechtliche Aspekte

Die Bedeutung des Urteils liegt in seiner grundsätzlichen Natur.
Das OLG Nürnberg hat die Revision zum Bundesgerichtshof
zugelassen, was bedeutet, dass die endgültige Klärung dieser
Thematik möglicherweise auf einer höheren Ebene entschieden
wird. Dieses Vorgehen ist bemerkenswert, da es darauf hinweist,
dass die Richter eine bedeutende rechtliche Frage über die
Klarheit von Werbung und Preisangaben erkannt haben.

Netto hat bisher entschieden, sich nicht zu dem laufenden
Verfahren zu äußern, was bei Experten und
Verbraucherschützern Fragen aufwirft. Die Supermarktkette ist
nicht das einzige Unternehmen, das unter Beobachtung steht;
ein weiteres Verfahren, ebenfalls wegen der Verwendung von
Prozentangaben, wird derzeit beim OLG Nürnberg verhandelt.
Hier ist die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg der Kläger,
was zeigt, dass die Problematik in der Werbung mit
Preisnachlässen von öffentlichem Interesse ist.

Die Entscheidung des Gerichts wirft ein Licht auf die Probleme,
die entstehen, wenn Unternehmen versuchen, ihre Produkte
durch Preisvergleiche und Rabatte zu bewerben. Verbraucher
haben das Recht auf transparente Informationen. In einer Zeit,
in der Schnäppchen und Rabatte eine zentrale Rolle im
Werbenagieren der Einzelhändler spielen, ist es entscheidend,
dass die Preise klar und verständlich kommuniziert werden.

Das Urteil des OLG Nürnberg ist ein wichtiges Zeichen für eine
mögliche künftige Änderung in der Rechtsprechung zur
Preiswerbung. Es bleibt abzuwarten, wie es sich auf ähnliche
Fälle in der Zukunft auswirken wird und ob andere Gerichte
ähnliche Entscheidungen treffen werden, um die Verbraucher zu
schützen und eine klare Kommunikation in der Werbung zu
fördern. Experten beobachten die Entwicklungen genau, da die
Klarheit der Preisangaben nicht nur für die einzelnen
Unternehmen, sondern auch für den gesamten Markt von
Bedeutung ist.



Für mehr Details zu diesem Thema kann der Artikel auf
www.chip.de aufgerufen werden.
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